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Satzung über die förmliche Festlegung des

Sanierungsgebietes “Ortsmitte Meißenheim”

Aufgrund von § 142 Abs. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23. September
2004 ( BGBL. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBL. I S.
2585), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung
vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 /GBL. S.
185) hat der Gemeinderat der Gemeinde Meißenheim am 5. Juli 2010 folgende Sanierungssatzung be-
schlossen:

§ 1

Festlegung des Sanierungsgebietes

In dem nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände nach § 136 BauGB
vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert oder umge-
staltet werden. Das insgesamt 8,81 ha umfassende Gebiet wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet
festgelegt und erhält die Bezeichnung “Ortsmitte Meißenheim”.
Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes ergibt sich aus dem Lageplan der STEG Stadtentwicklung
GmbH mit Datum vom 15.06.2010 (Originalmaßstab M 1:1000). Das Sanierungsgebiet umfasst alle
Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im vorgenannten Lageplan abgegrenzten Fläche. Der
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. Die Sanierungssatzung sowie der Lageplan kann während der
üblichen Öffnungszeiten im Rathaus Meißenheim von jedermann eingesehen werden. Werden innerhalb
des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke ver-
schmolzen und neu Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke sind
auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung und des Sanierungsmaßnahmenrechts (§§ 136 ff.
BauGB) ebenfalls anzuwenden. Der Sanierungsvermerk ( § 143 Abs. 2 S,2 BauGB) ist durch das
Grundbuchamt auf den neu entstandenen Grundstücken zu übernehmen.

§ 2 

Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB durchgeführt.
Die Anwendung der §§ 152 bis 156a BauGB wird ausgeschlossen.

§ 3

Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilungen und Rechtsvor-
gänge finden Anwendung. 



§ 4 In-Kraft-Treten

Die Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGb mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung rechtsverbindlich.
 

HINWEIS:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Meißenheim, 06. Juli 2010

Schröder
Bürgermeister

Bekanntgemacht durch Aufnahme im Amtsblatt der Gemeinde Meißenheim 
Nr. 27  vom 08. Juli 2010

II. Jeweils eine Fertigung erhalten Bürgermeister Schröder, RAL Maurer, Bauamt

III. Ablage im Regissafe AZ 615.1

IV. WV - ????1.1996 Anzeige LRA

Ausgefertigt: Meißenheim, 06. Juli 2010

S c h r ö d e r
Bürgermeister


